
(4) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt zwei 
Jahre. Sie bleiben bis zur Wahl eines neuen Vorstandes 
im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Nach zwei Amts-
perioden soll mindestens eine Wahlperiode ausgesetzt 
werden. 

(5) Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht in einem Be-
schäftigungsverhältnis mit dem Ortsverband oder der 
Ortsfraktion stehen.  

(6) Die Vorstandsmitglieder sind jederzeit mit einer 2/3 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder abwählbar. Ein 
Rücktritt/eine Abwahl ist nur in Verbindung mit einer 
Neuwahl zulässig und muß in der Einladung zur Mit-
gliederversammlung angekündigt sein. 

(7) Der Vorstand erstattet der Mitgliederversammlung 
jährlich Bericht über seine Tätigkeit. 

(8) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist . 

(9) Die Vorstandssitzungen sind mitgliederoffen. 

 

§ 6 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Beschlu-
ßorgan des Ortsverbandes. Die Mitgliederversammlung 
findet mindestens viermal im Kalenderjahr statt. Au-
ßerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Be-
schluß des Ortsvorstandes oder auf schriftlichen Antrag 
eines Zehntels der Mitglieder des Ortsverbandes unter 
Angabe der Tagesordnungspunkte vom Vorstand ein-
zuberufen. 

(2) Ordentliche Mitgliederversammlungen sind mit einer 
Frist von zehn Tagen vom Vorstand einzuberufen. 

(3) Die Ladungsfrist kann aus zwingenden mit der Einla-
dung bekanntzugebenden Gründen verkürzt werden. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist bei Anwesenheit von 
25% der stimmberechtigten Mitglieder beschlußfähig. 

(5) An der Mitgliederversammlung können Nichtmitglieder 
teilnehmen. Auf Antrag können Nichtmitglieder von 
der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

(6) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen. Das Protokoll ist von zwei während der 
Sitzung anwesenden Vorstandsmitgliedern zu unter-
zeichnen und einer folgenden Mitgliederversammlung 
zur Genehmigung vorzulegen. 

 

§ 7 Beschlußfassung 

 

(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Ortsver-
bandes. 

(2) Beschlüsse werden generell in offener Abstimmung 
mit einfacher Mehrheit gefaßt. Für Satzungsände-
rungen ist nach fristgerechter Ankündigung eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder erforderlich. 

 

§ 8 Wahlen 

 

(1) Die Wahlen der Vorstandsmitglieder und der Dele-
gierten sind geheim. Bei den übrigen Wahlen kann 
offen abgestimmt werden, wenn sich auf Befragen 
kein Widerspruch erhebt. 

(2) Die BewerberInnen auf Wahlvorschlägen des Orts-
verbandes und ihre Reihenfolge müssen von den im 
Zeitpunkt ihres Zusammentretens wahlberechtigten 
Mitgliedern des Ortsverbandes in geheimer Abstim-
mung bestimmt werden. Hinsichtlich der Einzelhei-
ten der Durchführung sind die einschlägigen Rechts-
vorschriften (§ 24 NKWG, § 30 ff. NKWO) einzuhal-
ten. 

 

§ 9         Frauen und Männer, Kinderbetreuung 

 
(1) Wahllisten zu Kommunalwahlen sind grundsätzlich 

alternierend mit Frauen und Männern zu besetzen, 
wobei den Frauen die ungeraden Plätze zur Verfü-
gung stehen. Frauen können auch auf den geraden 
Plätzen kandidieren. Reine Frauenlisten sind möglich. 
Sollte keine Frau für einen Frauen zustehenden Platz 
kandidieren bzw. gewählt werden, entscheidet die 
Wahlversammlung über das weitere Verfahren. Bei 
mehreren Wahlbereichen, ist bei den aussichtsreichen 
Plätze die Mindestquotierung zu erreichen (Maßgabe 
dafür, welche Plätze aussichtsreich sind, ist das letzte 
Kommunalwahlergebnis). Die Frauen der Wahlver-
sammlung haben diesbezüglich ein Vetorecht ent-
sprechend Abs. 3. 

(2) Die auf Ortsebene zu besetzenden Gremien sind 
mindestens zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. Ist nur 
eine Person zu entsenden, so ist durch abwechselnde 
Entsendung von Männern und Frauen die Mindest-
quotierung zu erfüllen. Sollte keine Frau für einen 
Frauen zustehenden Platz kandidieren bzw. gewählt 
werden, entscheidet die OMV über das weitere Ver-
fahren. Die Frauen der OMV haben diesbezüglich ein 
Vetorecht entsprechend Abs. 3. Bei der Wahl der De-
legierten für Kreisdelegiertenversammlungen sollen 
die Ortsverbände den Grundsatz der Parität beach-

§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß 
(gemäß § 6 der Satzung des Landesverbandes), Strei-
chung aus der Mitgliederliste oder Tod. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand 
des Ortsverbandes zu erklären. 

(3) Ein Mitglied kann vom Kreisverband durch Vor-
standsbeschluß des Ortsverbands aus der Mitglieder-
liste gestrichen werden, wenn es mit seinen Beitrags-
zahlungen länger als drei Monate in Rückstand ist und 
nach zwei schriftlichen Mahnungen nicht innerhalb 
eines Monats Zahlung leistet. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen Wil-
lensbildung der Partei im Rahmen von Gesetz und 
Satzung teilzunehmen, insbesondere durch die Aus-
übung des aktiven und passiven Wahlrechts innerhalb 
der Partei, Teilnahme an Mitgliederversammlungen, 
Teilnahme an Veranstaltungen höherer Gebietsver-
bände und Beteiligungen an Aussprachen, Abstim-
mungen sowie durch Stellung von Anträgen im Rah-
men der Satzung. Jedes Mitglied hat das Recht, sich 
mit anderen Mitgliedern in Fachgruppen eigenständig 
zu organisieren. Die Bildung solcher Gruppen dient 
der politischen Meinungsbildung innerhalb der Grü-
nen. Sie sind nicht berechtigt, selbständig öffentliche 
Erklärungen für die Grünen abzugeben. Über Grün-
dung und Zielsetzung müssen die Mitglieder infor-
miert werden. 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Grundsätze der 
Partei zu vertreten, sowie die satzungsgemäß gefaß-
ten Beschlüsse der Parteiorgane zu beachten und die 
Mitgliedsbeiträge pünktlich zu entrichten. 

 

§ 5 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand vertritt den Ortsverband nach außen. 
Soweit Arbeitsverhältnisse begründet werden oblie-
gen ihm die Ausübungen der Arbeitgeberfunktionen. 

(2) Der Vorstand besteht aus drei (alternativ: fünf) 
gleichberechtigten Mitgliedern, inclusive des/der Kas-
sierIn.  

(3) Die Vorstandsmitglieder werden jeweils mit einfacher 
Stimmenmehrheit von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Der/die KassiererIn wird direkt in seine/ihre 
Funktion gewählt. 



 

§ 1 Name, Sitz und Zusammensetzung 
 
(1) Der Ortsverband führt den Namen "BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Gellersen“. Die Kurz-
bezeichnung lautet GRÜNE, OV GELLERSEN. 

(2) Der Tätigkeitsbereich ist das Gebiet der Samtgemein-
de Gellersen. 

(3) Der Ortsverband wird von den in seinem Tätigkeits-
gebiet mit ihrem Wohnsitz ansässigen Mitgliedern 
gebildet. Bei mehreren Wohnsitzen kann ein Mitglied 
zwischen den Gebietsverbänden der Wohnsitze wäh-
len. 

 

§ 2 Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied kann werden, wer mindestens 15 Jahre alt 
ist, einen Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufent-
halt im Bereich der Samtgemeinde hat und sich zu 
den Grundsätzen und dem Programm von Bündnis 
90/Die Grünen bekennt. Im Bereich der Samtge-
meinde lebende Ausländer/innen und Staatenlose 
können Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen wer-
den. Mit der Mitgliedschaft bei Bündnis 90/Die Grü-
nen ist die gleichzeitige Mitgliedschaft in anderen 
Parteien oder die Tätigkeit oder Kanditatur in ande-
ren Parteien oder konkurrierenden Wählervereini-
gungen unvereinbar. 

(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand des  
Ortsverbandes nach einem schriftlichen Aufnahme-
antrag. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnah-
mebeschluß. 

(3) Gegen eine Ablehnung kann der/die Abgelehnte 
Einspruch beim Landesschiedsgericht einlegen. 

 

(5) Begeht eine Gliederung der Partei Verstöße gegen das 
Parteiengesetz, die mit Sanktionen bedroht sind, in dem 
sie z. B. ihrer Rechenschaftspflicht nicht genügt, rechts-
widrig Spenden annimmt, Mittel nicht den Vorschriften 
des Parteiengesetzes entsprechend verwendet, so haftet 
sie für den hierdurch entstandenen Schaden. Die Haf-
tung der handelden Personen bleibt davon unberührt. 

 

§ 11 Kassenführung und Rechnungsprüfung 

 

(1) Ortsverbände besitzen Finanz- und Personalautonomie. 

(2) Der Ortsverband kann zwecks Verwaltungsvereinfa-
chung die Kassenführung an den Kreisverband abgeben, 
entweder durch a) Übernahme der Verwaltungsarbeiten, 
wie z.B. die Buchführung und den Jahresabschluß durch 
den KV, die Finanzautonomie verbleibt aber beim OV 
oder b) Übernahme der Finanzautonomie durch den KV 
und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den OV. 

(3) Der Kassierer legt der OMV eine Finanzjahresplanung 
mit dem Vermögen und den voraussichtlichen Einnah-
men und Ausgaben vor. Es sollen  jährlich Rücklagen für 
Wahlkampfjahre gebildet werden. 

 

(4) Der Kassierer des Ortsverbandes ist insbesondere ver-
antwortlich für die Erstellung des Kassenbuches und die 
Buchführung, die Erstellung der Finanzplanung, die Füh-
rung und Pflege der Mitgliederkartei, die regelmäßige 
Überprüfung der Beitragshöhe, den jährlichen Finanzbe-
richt an die Mitgliederversammlung, die fristgerechte Er-
stellung des Rechenschaftsberichtes. 

(5) Die Kostenerstattungsordnung des Landesverbandes ist 
für den Ortsverband maßgebend. Die Mitgliederver-
sammlung kann im Rahmen der steuerlichen Grenzen 
abweichende Regelungen beschließen. Kosten, entstan-
den durch Wahrnehmung von Ämtern, in die Mitglieder 
von der Mitgliederversammlung gewählt wurden, oder 
Mandaten oder Aufgaben, die von örtlichen Parteiorga-
nen erteilt worden sind, werden bei Nachweis auf An-
trag erstattet. Vorstandsmitglieder erhalten wahlweise 
stattdessen � 15,- monatliche Aufwandspauschale, Bei-
sitzer � 10,-. Erstattete Kosten sind spendenfähig. 

(6) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprü-
ferInnen. Die Amtszeit beträgt 2 Jahre. Eine direkt aufei-
nanderfolgende Wiederwahl ist nur einmal möglich. Die 
von der Mitgliederversammlung zu wählenden Rech-
nungsprüferInnen prüfen mindestens einmal jährlich das 
Übereinstimmen von Buchungen und Belegen, die 
Ordnungsgemäßigkeit der Buchführung, die Angemes-

ten. Die Diskussionsleitung übernimmt abwechselnd 
eine Frau und ein Mann. Die Diskussionsleitung hat 
ein Verfahren zu wählen, das das Recht von Frauen 
auf die gleiche Anzahl von Redebeiträgen gewähr-
leistet, ggf. durch getrennte Redelisten (Reißver-
schlußprinzip). 

(3) Der Ortsverband sorgt im Zusammenwirken mit den 
anderen betroffenen Ortsverbänden dafür, daß bei 
überörtlichen politischen Gremien die Mindestquo-
tierung der grünen VertreterInnen erfüllt wird. 

(4) Auf OMVs wird zu Abstimmungsgegenständen auf 
Antrag unter den Frauen ein Meinungsbild erstellt. 
Ergeben sich dabei abweichende Mehrheiten, haben 
die Frauen ein einmaliges Vetorecht mit aufschie-
bender Wirkung. Die zur Abstimmung stehenden 
Fragen werden auf der nächsten OMV erneut bera-
ten. 

(5) Mindestens einmal im Jahr soll eine Ortsfrauenver-
sammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stattfin-
den. Die Form und Inhalte hierfür werden auf der 
OMV eingebracht und dort von den stimmberech-
tigten Frauen verabschiedet. 

(6) Mitglieder mit Kindern, die im Ortsverband der 
Partei ein Amt wahrnehmen, können auf Antrag im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Haushaltstitels 
Geld für Kinderbetreuung erhalten. Das Verfahren re-
gelt der Ortsvorstand. 

 

§ 10 Beiträge, Spenden und Haftung 

 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 1% vom 
Nettoeinkommen. Über Ermäßigungen für Perso-
nen mit geringem oder keinem Einkommen (Nicht-
SteuerzahlerInnen) entscheidet der Vorstand auf 
Antrag. Die Beiträge sind im voraus an den Orts-
verband zu leisten. 

(2) Der Ortsverband ist berechtigt, Spenden unter 
Berücksichtigung des Parteiengesetzes anzuneh-
men. Spenden verbleiben bei dem entsprechenden 
Gebietsverband, sofern die/der Spender/in nichts 
anderes verfügt hat. Zur Ausstellung von Spenden-
bescheinigung ist nur das für das Finanzwesen ver-
antwortliche Vorstandsmitglied der Kreisverbandes 
berechtigt. 

(3) Der Ortsverband darf keine finanziellen Verpflich-
tungen eingehen, für die eine Deckung im Kassen- 
und Kontostand nicht vorhanden ist. 

(4) Für vom Vorstand nicht genehmigte Rechtsge-
schäfte haftet nur, wer sie veranlaßt hat. 


